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 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 26. September 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


446 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung eines Bebauungsplans auf dem Grundstück Flur-Nr. 237/4, 
Gemarkung Frickenfelden; 
Antrag der Eheleute Ursula und Hermann Huber; 
- Aufstellungsbeschluss 


8 0 


 
 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 


1. Der Antrag der Eheleute Ursula und Hermann Huber, eingegangen am 29.08.2011, auf Aufstellung 
eines Bebauungsplanes für die Errichtung von Wohnbebauung auf dem Grundstück Flur-Nr. 237/4, 
Gemarkung Frickenfelden, wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 


2. Der Bebauungsplan für das Grundstück Flur-Nr. 237/4, Gemarkung Frickenfelden, wird auf Kosten 
der Antragsteller im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB aufgestellt. Darin wird ein 
„Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt. Die Gesamtfläche dieses Geltungsbereiches beträgt  
ca. 3.661,00 m² (0,3661 ha). 


3. Die Festsetzungen und Begründung der Bebauungsplanaufstellung sind einvernehmlich mit der Stadt 
abzustimmen. 


4. In einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Gunzenhausen und den Antragstellern sind 
insbesondere die Übernahme der Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes und die 
Erschließung zu regeln.  


 
 


Az.: III/3-610-Gb/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 








 


 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 26. September 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


447 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplans mit Durch-
führungsvertrag gemäß § 12 BauGB für die Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen auf den Grundstücken Flur-Nrn. 731, 732, 715/54, 
715/55, 715/56, 715/57 und 715/58, alle Gemarkung Gunzenhausen; 
Antrag der Stadtwerke Gunzenhausen GmbH; 
- Aufstellungsbeschluss  


8 0 


 
 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 


  
1. Der Antrag der Stadtwerke Gunzenhausen GmbH vom 14.09.2011 zur Aufstellung einer verbindlichen 


Bauleitplanung für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf den Grundstücken Flur-Nrn. 
731, 732, 715/54, 715/55, 715/56, 715/57 und 715/58, alle Gemarkung Gunzenhausen, wird 
zustimmend zur Kenntnis genommen. 


2. Zur Klärung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit und um Baurecht für das Bauvorhaben im 
bisherigen Außenbereich herbeizuführen, wird auf Kosten der Antragstellerin ein Vorhaben- und 
Erschließungsplan mit Durchführungsvertrag gem. § 12 BauGB aufgestellt. 


3. Der Durchführungsvertrag zum Vorhaben- und Erschließungsplan zwischen dem Vorhabenträger und 
der Stadt ist von der Antragstellerin vorzubereiten, mit der Stadt einvernehmlich abzustimmen und dem 
Bau- und Umweltausschuss sowie dem Stadtrat zur Genehmigung vorzulegen. 


4. Die Festsetzungen des Vorhaben- und Erschließungsplanes sind ebenfalls einvernehmlich mit der 
Stadt festzulegen.  


 
 


Az.: III/3-610-Gb/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 
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  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 26. September 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


448 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung eines Bebauungsplans auf den Grundstücken Flur-Nrn. 64,  
66, 66/3, 67 und 68, Gemarkung Stetten; 
- Aufstellungsbeschluss 


8 0 


 
 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
1. Für die Grundstücke Flur-Nrn. 64, 66 (Teilfläche), 66/3, 67 und 68, Gemarkung Stetten, wird ein 


Bebauungsplan aufgestellt.  


2. Darin wird ein „Dorfgebiet (MD)“ gegliedert in ein „MD-L (dörfliches Mischgebiet - Landwirtschaft)“ 
und ein „MD-W (dörfliches Mischgebiet - Wohnen)“ festgesetzt. Die Gesamtfläche des Geltungs- 
bereiches des künftigen Bebauungsplanes beträgt ca. 1,52 ha. 


3. Der Bebauungsplan erhält die amtliche Bezeichnung „Stetten Nord“. 


4. Mit der Erstellung des Bebaunngsplanes wird die Architekturwerkstatt Werner, Bühringerstraße 20, 
91710 Gunzenhausen, auf der Grundlage der gültigen HOAI beauftragt.  


 
 
Die erforderlichen Mittel stehen bei HhSt. 6100.6500 -Bezeichnung-: Geschäftsausgaben bereit.  


Az.: III/3-610-Gb/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 
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Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


449 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Walkmühle“,  
1. Änderung; 
Ausschluss von Einzelhandel wegen der Änderung städtebaulicher 
Zielsetzungen; 
Änderungsbeschluss 


7 1 


 
 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
1. Auf Grund geänderter städtebaulicher Zielsetzungen wird der seit 26.04.1991 rechtsverbindliche 


Bebauungsplan „Walkmühle“, 1. Änderung, unter Beibehaltung des Gebietscharakters „GE“ dahin-
gehend geändert, als dass eine weitere einzelhändlerische Entwicklung, die der innerstädtischen 
Versorgungsfunktion entgegensteht und einen Bedeutungsverlust der Innenstadt herbeiführen 
kann, ausgeschlossen wird; auf den Grundstücken Fl.Nrn. 630/1 und 631 wird künftig Einzelhandel 
gemäß der Gunzenhäuser Liste ausgeschlossen. 


 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Änderung des o. g. Bebauungsplanes umzusetzen. 
 
 
 
Dafür:  1. BM Federschmidt, Betz, Dernerth, Fitz, Hinderks, Pappler, Rudolph 
 
Dagegen:  Dr. Winter  
 


Az.: III/3-610-Gb/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 








 


 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 26. September 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


450 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Satzung über eine Veränderungssperre für den Bebauungsplan 
„Walkmühle“ anlässlich seiner 2. Änderung 


7 1 


 
 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
 
Für den Bebauungsplan „Walkmühle“, 1. Änderung, wird folgende Satzung über eine Veränderungs- 
sperre erlassen: 


 
 


- siehe Anlage - 
 
 
 
Dafür:  1. BM Federschmidt, Betz, Dernerth, Fitz, Hinderks, Pappler, Rudolph 
 
Dagegen:  Dr. Winter  


Az.: III/3-610-Gb/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 








 


 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 26. September 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


451 Neuer Friedhof an der Weinbergstraße 
Anlage von Grabfeldern für alternative Bestattungsformen 
Vergabe der Wegebauarbeiten 


7 0 


 
 
Die Wegebauarbeiten zur Anlage von Grabfeldern für alternative Bestattungsformen im Neuen Friedhof 
an der Weinbergstraße werden an die 
 
 


Firma 
Hartmann Gartengestaltung 


Am Sportplatz 12 
91710 Gunzenhausen 


 
 


zu den Preisen des Angebotes vom 12.09.2011 übertragen. 
 
 
Die Angebotssumme beträgt 
 


39.077,81 € einschl. 19 % Mwst. 
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von Euro 39.077,81 stehen bei HhSt. 7500.9430 -Bezeichnung-: 
Baukosten Friedhofsanlagen in Höhe von Euro 21.000,00 bereit; der Rest in Höhe von  
Euro 18.077,81 muss gem. Art. 66 Abs. 1 GO -üpl- genehmigt werden durch Beschluss des Haupt- 
und Finanzausschusses.  
Deckung: Mehreinnahmen 
Haushaltsstelle: 9000.0030 Gewerbesteuer  


Az.: III/2-5541-Le/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 7 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


SD, II, III 2x 
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Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 
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 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 26. September 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


452 Stephani-Mittelschule, Hindenburgplatz 2, 91710 Gunzenhausen 
Energetische Sanierung des Schulgebäudes Bauteile I, III und IV 
Einbau eines überfahrbaren Bodentors 


8 0 


 
 
Auf Grund der Dringlichkeit wurde der Auftrag für das überfahrbare, hydraulisch öffnende Bodentor, das 
für die Abdeckung der Einbringöffnung des unterirdischen Hackschnitzelbunkers benötigt wird, vom 
Ersten Bürgermeister J. Federschmidt an die Firma  
 
 


Rudolf Kraus e.K. 
Inhaber Roland Kraus 


Industriepark 9 
91180 Heideck  


 
 


mit einer geprüften Auftragssumme von 25.103,49 € inkl. 19% MwSt. und 3 % Nachlass berücksichtigt, 
am 16.09.2011 erteilt. 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Eilentscheidung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 der Bayerischen 
Gemeindeordnung des 1. Bürgermeisters J. Federschmidt vom 16.09.2011 zustimmend zur Kenntnis.  
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von Euro 25.103,49 stehen bei HhSt. 2150.9410 -Bezeichnung-: 
Erneuerung/Optimierung Heizungsanlage in Höhe von Euro 25.103,49 bereit. 


Az.: III/1-2106/Lin/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 








 


 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 26. September 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


453 Bauherr: Schüller Andreas 
Bauvorhaben: Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses 
Baugrundstück: Weinbergstraße 7 
Gemarkung: Gunzenhausen 
Flur-Nr.:  1517/156 


8 0 


 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß §§ 31 und 36 BauGB erteilt. 
 
2. Einer Befreiung von den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Gunzenhausen 


„Am Reutberg“ im Hinblick auf die Standorte der Stellplätze wird zugestimmt. 
 
3. Die erforderlichen Stellplätze sind nachzuweisen. 
 
4. Die weiteren Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Gunzenhausen  


„Am Reutberg“ sind zu beachten und einzuhalten. 
 
5. Die Dacheindeckung hat mit naturroten Dachsteinen oder Dachziegeln, nicht gelackt oder engobiert, 


zu erfolgen. 
 
6. Der überdachte Fahrradabstell- und Müllplatz ist aus ökologischen Gründen extensiv zu begrünen. 
 
6.  Die Zufahrten sind aus wasserdurchlässigen Materialien herzustellen. 
 
7.  Das Bauvorhaben erhält die amtliche Straßen- und Hausnummernbezeichnung „Weinbergstraße 7“. 


 
8.  Die Breite der Dachgauben sollte auf das ortsübliche Maß von 1,60 m beschränkt werden. 
 
9. Die Auflagen der Fachbehörden, ganz besonders im Hinblick auf den Brand-, Immissions- und 


Naturschutz, sind zu beachten und einzuhalten.  
 
 
 


Az.: III/3/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 
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ist mit der Urschrift gleichlautend 
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Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


454 Bauherr: Gasthof und Metzgerei Arnold 
Bauvorhaben: Nutzungsänderung – Umbau von Wohnräumen  
 zu Gästezimmern 
Baugrundstück: Nürnberger Straße 9 
Gemarkung: Gunzenhausen 
Flur-Nr.:  443 


8 0 


 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß §§ 34 und 36 BauGB erteilt. 
 
2. Eine sanierungsrechtliche Genehmigung wird gemäß §§ 144 ff. BauGB erteilt. 
 
3. Die Auflagen der Fachbehörden, ganz besonders im Hinblick auf den Brand-, Immissions- und 


Naturschutz sind zu beachten und einzuhalten. 
 
4. Durch geeignete Maßnahmen (z. B. Einbau einer Rinne) ist sicherzustellen, dass kein Oberflächen-


wasser von den Hofflächen auf den öffentlichen Grund austritt. 
 


5. Die beiden Laubbäume sind als Hochstämme heimischer standortgerechter Arten zu pflanzen – ein 
ausreichender Wurzelraum ist vorzusehen. Bei den Bäumen und Sträuchern sind Pflanzqualitäten und 
Pflanzlisten (von der Verwaltung festzusetzen) anzugeben. 


 
 Die Pflanzung ist innerhalb der 1. Pflanzperiode nach Abschluss der Baumaßnahmen auszuführen und 


dauerhaft zu erhalten. DIN 18920 ist einzuhalten.  


Az.: III/3/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 
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Beschluss 
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ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


455 Bauherr: Bosch Industriekessel GmbH 
Bauvorhaben: Erweiterung einer Containeranlage  
 (Umkleide-, Dusch-, Wasch-, WC-Container) 
Baugrundstück: Ansbacher Straße 
Gemarkung: Schlungenhof 
Flur-Nr.:  351/1 


8 0 


 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß §§ 30 und 36 BauGB erteilt. 
 
2. Die Dachverblechung der Erweiterung ist an den Bestand anzugleichen und aus ökologischen 


Gründen extensiv zu begrünen. 
 
3. Die Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Schlungenhof „Süd-Ost“ sind zu 


beachten und einzuhalten. 
 


Az.: III/3/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 
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Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 26. September 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


456 Bauherr: Bosch Industriekessel GmbH 
Bauvorhaben: Erweiterung der Hallen 2 + 3, Werk II 
Baugrundstück: Ansbacher Straße 
Gemarkung: Schlungenhof 
Flur-Nrn.:  128, 136 


8 0 


 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß §§ 30 und 36 BauGB erteilt. 


 
2. Die Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Schlungenhof „Süd-Ost“ sind zu 


beachten und einzuhalten. 
 
3. Die Dachvorsprünge im Bereich der Traufe sind bis maximal 0,50 m, die Dachvorsprünge im Bereich 


der Giebel bis maximal 0,30 m zulässig. 
 
4. Die erforderlichen Stellplätze sind auf dem Betriebsgelände nachzuweisen. 
 
5. Die Flächen für Stellplätze sind als nicht versiegelte Flächen (Rasenfugenpflaster, Schotterrasen, 


Rasengittersteine) herzustellen und zu begrünen. Je 5 Stellplätze ist ein heimischer standort-
gerechter Laubbaum zu pflanzen. 


 
6. Die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Schlungenhof „Süd-Ost“ festgesetzte Grundflächenzahl 


von 0,8 und Geschossflächenzahl von 1,6 ist auf dem Betriebsgelände einzuhalten. 
 
7. Die Auflagen der Fachbehörden, ganz besonders im Hinblick auf den Brand-, Immissionsschutz und 


die Wasserwirtschaft, sind zu beachten und einzuhalten. 
 
8. Die Auflagen des Staatlichen Bauamts Ansbach im Hinblick auf die Ausfahrt zur Bundesstraße 13  


sind zu beachten und einzuhalten. 
 


9. Im Rahmen der Abbruch- und Beseitigungsmaßnahme des Wohnhauses sind die Unfallverhütungs-
vorschriften und die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen eigenverantwortlich zu beachten.  
Das Abbruchmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen. 


 
10. Eine Abweichung von den Abstandsflächenbestimmungen gemäß Art. 63 BayBO wird befürwortet. 


 


Az.: III/3/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 







 


Beschluß 
Seite 2 


 


 


 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 


11. Das anfallende Oberflächen- bzw. Schmutzwasser ist über die bestehende Grundstücks-
entwässerungsanlage abzuleiten. 
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ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


457 Bauherr: Bosch Industriekessel GmbH 
Bauvorhaben: Umsetzung der Gastanks, Werk II 
Baugrundstück: Ansbacher Straße 
Gemarkung: Schlungenhof 
Flur-Nr.:  134, 135 


8 0 


 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß §§ 31 und 36 BauGB erteilt. 
 
2. Die bauordnungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf die Abstandsflächen, sind zu 


beachten und einzuhalten. 
 
3. Die Eingrünung ist einvernehmlich mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 
4. Die Auflagen der Fachbehörden im Hinblick auf den Immissionsschutz, den Brandschutz, die 


Wasserwirtschaft sowie den Umgang mit gefährlichen Stoffen, sind zu beachten und einzuhalten. 
 
5. Allen für das beantragte Bauvorhaben erforderlichen Befreiungen des rechtsverbindlichen 


Bebauungsplanes Schlungenhof „Süd-Ost“ wird zugestimmt. 
 
6. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan „Altmühlsee, Teilplan Gunzenhausen“ und der 


rechtsverbindliche Bebauungsplan Schlungenhof „Süd-Ost“ sind im Parallelverfahren gemäß  
§ 8 BauGB auf Kosten des Veranlassers so zu ändern, dass das Bauvorhaben künftig den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht und der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt sein wird. 


 
 


Az.: III/3/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 
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Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


458 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplanes mit Durch- 
führungsvertrag gem. § 12 BauGB für die Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen auf den Grundstücken Flur-Nrn. 236, 237 und 238,  
alle Gemarkung Cronheim; 
Antrag von Herrn Friedrich Ortner sowie Herrn Alfons Beyerlein vom 
18.07.2011; 
- Aufstellungsbeschluss 


8 0 


 
 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
  
1. Der Antrag von Herrn Friedrich Ortner und Herrn Alfons Beyerlein vom 18.07.2011 zur Aufstellung 


einer verbindlichen Bauleitplanung für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf den 
Grundstücken Flur-Nrn. 236, 237 und 238, Gemarkung Cronheim, wird zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 


 Voraussetzung hierfür ist, dass entsprechend einem weiteren Antrag von Herrn Alfons Beyerlein und 
Herrn Stephan Zäh vom 19.09.2011 die geltende Bauleitplanung für die Grundstücke Flur-Nrn. 193, 
194 und 195, alle Gemarkung Cronheim, zurückgeführt wird.  


2. Zur Klärung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit und um Baurecht für das Bauvorhaben im 
bisherigen Außenbereich herbeizuführen, wird auf Kosten der Antragsteller ein Vorhaben- und 
Erschließungsplan mit Durchführungsvertrag gem. § 12 BauGB aufgestellt. 


3. Der Durchführungsvertrag zum Vorhaben- und Erschließungsplan zwischen dem Vorhabenträger und 
der Stadt ist vom Antragsteller vorzubereiten, mit der Stadt einvernehmlich abzustimmen und dem 
Bau- und Umweltausschuss sowie dem Stadtrat zur Genehmigung vorzulegen. 


4. Die Festsetzungen des Vorhaben- und Erschließungsplanes sind ebenfalls einvernehmlich mit der 
Stadt festzulegen.  


 
 


Az.: III/3-610-Gb/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 
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ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


459 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes Altmühlsee, 
Teilplan Gunzenhausen, 
 


• für die Grundstücke Flur-Nrn. 193, 194 und 195, Gemarkung Cronheim, 
von einer „ Sonderbaufläche für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage“   
zu einer „ Fläche für die Landwirtschaft“  sowie  


• für die Grundstücke Flur-Nrn. 236, 237 und 238, Gemarkung Cronheim, 
von einer „ Fläche für die Landwirtschaft“  zu einer „ Sonderbaufläche  
für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage“ ;  


•  


Antrag von Herrn Friedrich Ortner und Herrn Alfons Beyerlein; 
- Änderungsbeschluss  


8 0 


 
 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
Auf Antrag von Herrn Friedrich Ortner sowie Herrn Alfons Beyerlein vom 18.07.2011 und unter 
Berücksichtigung des Schreibens von Herrn Stephan Zäh und Herrn Alfons Beyerlein vom 19.09.2011 
wird der rechtswirksame Flächennutzungsplan Altmühlsee, Teilplan Gunzenhausen, wie folgt geändert: 
 
1. Im Bereich der Grundstücke Flur-Nrn. 236, 237 und 238, alle Gemarkung Cronheim, von einer 


„Fläche für die Landwirtschaft“ zu einer „Sonderbaufläche für Freiflächen-Photovoltaikanlagen“. 
 Die Gesamtfläche dieses Änderungsbereiches beträgt ca. 5,2 ha. 
 
2. Im Bereich der Grundstücke Flur-Nrn. 193, 194 und 195, alle Gemarkung Cronheim, von einer 


„Sonderbaufläche für Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ zu einer „Fläche für die Landwirtschaft“. 
Die Gesamtfläche dieses Änderungsbereiches beträgt ca. 5,27 ha. 


 
Die Verwaltung wird beauftragt, nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen das Änderungsverfahren 
mit den Verfahrensschritten der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung auf Kosten des 
Antragstellers in die Wege zu leiten. 
 


Az.: III/3-610-Gb/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 
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460 Aufhebung des rechtswirksamen Vorhaben- und Erschließungsplanes  
mit Durchführungsvertrag gemäß § 12 BauGB für die Errichtung von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf den Grundstücken Flur-Nrn. 193,  
194 und 195, Gemarkung Cronheim; 
Antrag von Herrn Friedrich Ortner und Herrn Alfons Beyerlein; 
- Aufhebungsbeschluss 


8 0 


 
 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 


  
1. Das Schreiben der Herren Beyerlein und Zäh vom 19.09.2011 wird zustimmend zur Kenntnis 


genommen. 


 Der rechtswirksame Vorhaben- und Erschließungsplan mit Durchführungsvertrag für die Freiflächen-
Photovoltaikanlage auf den Grundstücken Flur-Nrn. 193, 194 und 195, alle Gemarkung Cronheim, wird 
aufgehoben und die Fläche in einen unverplanten Außenbereich zurückgeführt.  


2. In dem für die Grundstücke Flur-Nrn. 236, 237 und 238, Gemarkung Cronheim, zu schließenden 
Durchführungsvertrag ist eine entsprechende Klausel aufzunehmen, wonach der Durchführungs- 
vertrag vom 29.03.2010/06.04.2010 für die Fl-Nrn. 193 – 195 aufgehoben wird.  


 Die Kosten des Verfahrens haben die Antragsteller zu tragen.  
 
 


Az.: III/3-610-Gb/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 








Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Satzung über eine Veränderungssperre für die Grundstücke Flur-Nrn. 630/1 und 631, 
alle Gemarkung Gunzenhausen, im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs-
planes „Walkmühle“, 1. Änderung 
 
 


SATZUNG 
 
 
der Stadt Gunzenhausen über den Erlass einer Veränderungssperre für die Grundstücke 
Flur-Nrn. 630/1 und 631, alle Gemarkung Gunzenhausen, im räumlichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes „Walkmühle“, 1. Änderung: 
 
 
Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) und des Art. 
23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert 
durch § 10 G zur Anpassung von LandesGn an das Bayerische BeamtenG v. 27.07.2009 
(GVBl. S. 400), erlässt die Stadt Gunzenhausen folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
 
(1) Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29. September 2011 beschlossen, den rechts-


verbindlichen Bebauungsplan „Walkmühle“, 1. Änderung, zu ändern. 
 
(2) Zur Sicherung der Planänderung wird für die Grundstücke Flur-Nrn. 630/1 und 631, alle 


Gemarkung Gunzenhausen, im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Walkmühle“, 1. Änderung, eine Veränderungssperre erlassen. Die Veränderungssperre 
erstreckt sich auf diese beiden Grundstücke. Sie ergeben sich aus dem beiliegenden 
Lageplan, der Bestandteil dieser Satzung ist.  


 
§ 2 


 
(1) Auf den nach § 1 Abs. 2 von der Veränderungssperre betroffenen Grundstücken dürfen: 


 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 


beseitigt werden;  
 
Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind: 


 
a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen 


Anlagen zum Inhalt haben und 
 


b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen, 
Ablagerungen einschließlich Lagerstätten; 


 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 


baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 


 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Ver-


änderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. 
 







(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
worden sind oder aufgrund eines anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von 
der Veränderungssperre nicht berührt. 


 
 


§ 3 
 
(1) Die Veränderungssperre tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit die Änderung des Bebauungsplanes in Kraft 


getreten ist, spätestens jedoch nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tag der 
Bekanntmachung an gerechnet. Die Stadt Gunzenhausen kann diese Frist um ein Jahr 
und, wenn besondere Umstände es erfordern, mit Zustimmung der Regierung von 
Mittelfranken nochmals um ein weiteres Jahr verlängern (§ 17 Abs. 1 und 2 BauGB). 


 
 


Hinweise: 
 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für durch die Veränderungssperre eingetretene 
Vermögensnachteile und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 
 
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre kann im Rathaus der Stadt Gunzenhausen, 
Stadtbauamt (2. Obergeschoss, Bauverwaltung), Marktplatz 23, 91710 Gunzenhausen, 
während der allgemeinen Dienststunden von jedermann eingesehen werden. 
 
 
Stadt Gunzenhausen 
 
 
 
Joachim Federschmidt 
Erster Bürgermeister 
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